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Franz Böckle

umanae vitae als Prüfstein des wahren Glaubens?
Zur kirchenpolitischen Dimension moraltheologischer Fragen

Die rage, ob „Humanae vitae“ eın Prüfstein des wahren Glaubens sel, steht in
unmıttelbarem Zusammenhang MI1t der Rede, die apst Johannes Paul I1 alinlı

November 198558 VOT den Teilnehmern elnes iınternatıonalen Moraltheologenkon-
STCSSCS 1ın KRom gehalten hat Dabei erklärte der Papst, die Lehre VO mM Aande
vıtae se1 »”  O der Schöpferhand (sottes iın dıe Natur der menschlichen Person
selbst eingeschrıeben un: VO GCOÖftf 1ın der Offenbarung bekräftigt worden. S1e
ZUTLC Diskussion stellen bedeutet daher, Gott selbst den Gehorsam uUunNnseTr«cs In-
tellekts verweıgern. Es bedeutet, das Licht 1ISCICT Vernuntft dem Licht der
vöttlıchen Weısheıt vorzuzıehen, dem Dunkel des tIrtums vertallen un da-
be1 enden, welıtere fundamentale Eckpfeiler der christlichen Lehre anzugreli-
ten  C Nımmt 1124  = diesen Text iın seinem vollen Ernst un: 1eSs 1St ohl UNseTIEC

Pflicht 1St dıe rage berechtigt, ob der Papst enn tatsächlich eine diskus-
s1ionslose Zustimmung umanae vitae als Prütstein des wahren Glaubens VCI-

standen wıssen ll
Sollte dem se1n, stehen WIr VOT der bereits durch dıe Umfragen ZUiT: Vor-

bereitung der Würzburger Synode erhärteten Tatsache, da{fß eın oroßer Teıl
auch der och praktizıerenden Katholiken diesem Prütstein des wahren Jau-
bens scheitert. Dies nıcht CLWA, weıl S1e die Lehre 1ın der Praxıs nıcht befolgen,
sondern weıl S1e der Rıchtigkeit der Vorschrift zweıteln. Der apst Sagl aber
ausdrücklich: Wer der Lehre 7zweıtelt un S1e ZUr Diskussion stellt, „verwel-
gEert Gott selbst den Gehrosam es Intellekts  < zıeht „das Licht er Ver-
nuntft dem Licht der yöttlichen Weısheit“ VOT, Ja vertällt z dem Dunkel des Irr-
tums“. ESs 1ST daher nıcht übertrieben, WENN ıch SdpC:; Damıt ständen WIF taktısch
1im Kırchenvolk VOT eıner Spaltung hinsıchtlich eıner 1mM Glauben begründeten
praktischen Wahrheit. Das oilt für Europa un Amerika, die Diskussion greıft
1aber auch schon weıt darüber hınaus. Überall da yäbe CS 1m Gottesvolk eiınen
Teıl, der 1m Licht der Wahrheit stehen, un eiınen zewi(s nıcht kleineren anderen
Teıl, der 1m Dunkel des tIrtums verharren wüurde. Nun sprechen WIrFr bewulßt 1m
Konjunktiv. Es wırd also nıcht behauptet, da{ß WIFr bereıts in einem moralıischen
Schisma leben Im Gegenteıl, CS soll iım tolgenden vezeıgt werden, da{ß WIr als
gläubige Glieder dieser unNnserer katholischen Kırche ohne Abstriche UuNnseTIer

Kırchlichkeit ber bestimmte Punkte der Lehre VO  — umanae vıtae unterschied-
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lıcher Meınung se1ın können. Dazu mMu gezeıgt werden: W as enn überhaupt
der Lehre VO 1mMAanae vıtae in rage gestellt wırd 1.); un welche Freiheit dem
Katholiken voller Anerkennung der authentischen Lehrverkündigung
steht 1.)

W as wırd iın rage gestellt?
Der apst spricht allgemeın VO der Lehre VO Humanae vitae un präzısıiert

annn in der gleichen ede VO 12 November 19558 Er habe selbst in seiınem
Schreiben „Famıilıiarıs consortio“ FC) „1M weıteren Zusammenhang der eru-
fung un Sendung der Famılie die anthropologische un moralısche Sıcht VO

umanae vıtae SOWI1E dıe daraus folgende ethische Norm für das Leben der (#
ten ETNEUHL betont“ Folgen WIr diıeser authentischen Interpretation VO apst Jo-
hannes Paul I1 können WIr zunächst testhalten, worüber 1im iınnerkirchlichen
Bereich un: weıt darüber hınaus Einigkeit besteht: Unbestrıitten 1St „dıe grundle-
gende Aufgabe der Famaıulıe, dem Leben dıienen“, Ww1e€e diıe Feststellung, da{fß die
leibliche und/oder geistige Fruchtbarkeit „Ausflufß un!: Zeichen der ehelichen
Liebe“ se1 (B& 28)

Unbestritten 1St ohl auch die klare Verurteilung aller „Aktıivıtäaten VO Regıe-
der anderen öffentlichen Autorıtäten, die 1n ırgendeıiner Weıse dıie Trel-

eıt der Ehegatten, ber Nachkommenschatt entscheıden, beschränken VCI-

suchen“ (B 30) Solche Mafßnahmen verletzen dıe Wuürde und die elementaren
Rechte des Menschen. (;enauso Ww1€ dıe Kırche dıe Sterilısationsgesetze des Hıt-
ler-Reichs verurteılt hat, mu{l S1€e heute alle Zwangsverordnungen, die diıe Freıiheıit
1im veneratıven Verhalten beeinträchtigen, verurteılen. Hıer übernıiımmt der apst

Recht eine orge, die VO den Bischöten der Drıitten Welt bei der Römischen
Bischofssynode MmMIt osroßem Nachdruck vorgetragen wurde. In dieser Beziehung
mussen auch dıe Programme der Entwicklungshilte NC  = durchdacht werden. 1Da
MIt 1St nıchts DCSAQYL eıne aktıve Bevölkerungspolitık, die dıe Eltern 1ın ıhrer
Verantwortung anspricht. ber dıe Tatsache, da{fß CS auch eıne sıttliche Pflicht ZUT

Begrenzung der Fruchtbarkeit o1bt, besteht weder 1ın den kırchlichen Dokumen-
ten och 1n der theologischen Lehre eın 7Zweıtel. Das 7 weıte Vatikanısche Konzil
hat die (Gatten auf ıhre diesbezügliche „menschlıche und christliche Verantwort-
iıchkeit“ hın angesprochen. Sıe mussen heißt CS ın „Gaudiıum e spes” (B
50) AAul ıhr eigenes Wohl Ww1€e auf das ıhrer Kınder, der schon geborenen oder

erwartenden, achten; S1€ mussen dıe materiıellen und geistigen Verhältnisse der
elt un: iıhres Lebens erkennen suchen und schliefslich auch das Wohl der (7e:
samtfamılıe, der weltlichen Gesellschaft un: der Kırche berücksichtigen“ Im Be-
reich der kırchlichen Entwicklungshiltfe, A Beispiel 1n Indıen, auf den Phılıppi-
HC  an oder 1n Lateinamerıka, lautfen auch entsprechende Programme der Autklä-
rung un: der konkreten Anleitung 1n den VO der Kırche anerkannten Methoden:
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Schließlich werden auch die T’heologen dem Anruf des Papstes tolgen, „dem
kirchlichen Lehramt mMIiıt gemeınsamer Kraft ZAHT: Seıite Dg stehen, un dahın
wırken, da{fß die biblischen Grundlagen, die ethische Motivatıon un: die PCISONA-
lıstısche Begründung“ der Aussagen des Zweıten Vatıkanıschen Konzıls und der
Enzyklıka umanae vitae immer deutlicher werden (EC 51) Hıer allerdings dür-
ten auch die vorhandenen Probleme nıcht übersehen werden.

Die Begründung sıttliıcher Normen beschäftigt selit über Jahren intens1ıv
viele katholische Moraltheologen. Sıe wırd VO ıhnen auftf dem Hıntergrund eiınes
klaren Bekenntnisses ZU Glauben und ZU kırchlichen Lehramt geführt. Der
Impuls, der ST eıtet, 1St eINZIS un: allein dıe überzeugende Vermittlung des
Kerngehalts der sıttliıchen Botschafrt des Evangeliums iın NSCIC Welt hıneın. Von
eınem mangelhaften Ernstnehmen der Glaubensfundamente durch dıe Moral-
theologen ann L1LLUT reden, Wer die entsprechenden Untersuchungen blofß VOIN

Hörensagen kennt. Dıie Verankerung der Moraltheologie im christlichen Men-
schenbild, die Bezugnahme auf Christologie un Erlösungslehre 1ın der
Moraltheologie aum Je bestimmend Ww1e€e ın den etzten 0 Jahren. Jede Fthik

eın bestimmtes Vorstellungsbild VO Menschen VOTAauUuUs. Gerade eın hand-
lungstheoretischer Ansatz dıe Kenntnıs der Möglichkeiten un: Grenzen des
Menschen als des Handlungssubjekts OTaus. Genau dieser Aspekt wurde selten
ın der Geschichte der katholischen Moraltheologie systematisch herausgearbei-
Let W1€ iın den Jahren ach dem Zweıten Weltkrieg bıs heute. och gerade diese
Akzentulerung christlicher Exıstenz 1m Glauben MUu ZUT Vorsicht mahnen VOT

kurzschlüssigen Verabsolutierungen 1m normatıven Bereich. W1e die nNnNeEeEUESTE Diıs-
kussion das Schwurverbot ze1gt, dürten auch kategorisch ausgesprochene
Verbote der Bergpredigt nıcht gesetzlich interpretiert werden. Und S1Ce mussen
bel aller „Motivierung“ 1m Glauben inhaltlich begründbar un: verstehbar se1iın!

Um den „anthropologischen und moralıischen UnterschiedHumanae vitae als Prüfstein des wahren Glaubens?  Schließlich werden auch die Theologen dem Anruf des Papstes folgen, „dem  kirchlichen Lehramt mit gemeinsamer Kraft zur Seite zu stehen, und dahin zu  wirken, daß die biblischen Grundlagen, die ethische Motivation und die persona-  listische Begründung“ der Aussagen des Zweiten Vatikanischen Konzils und der  Enzyklika Humanae vitae immer deutlicher werden (FC 31). Hier allerdings dür-  fen auch die vorhandenen Probleme nicht übersehen werden.  1. Die Begründung sittlicher Normen beschäftigt seit über 20 Jahren intensiv  viele katholische Moraltheologen. Sie wird von ihnen auf dem Hintergrund eines  klaren Bekenntnisses zum Glauben und zum kirchlichen Lehramt geführt. Der  Impuls, der sie leitet, ist einzig und allein die überzeugende Vermittlung des  Kerngehalts der sittlichen Botschaft des Evangeliums in unsere Welt hinein. Von  einem mangelhaften Ernstnehmen der Glaubensfundamente durch die Moral-  theologen kann nur reden, wer die entsprechenden Untersuchungen bloß vom  Hörensagen kennt. Die Verankerung der Moraltheologie im christlichen Men-  schenbild, die Bezugnahme auf Christologie und Erlösungslehre waren in der  Moraltheologie kaum je so bestimmend wie in den letzten 30 Jahren. Jede Ethik  setzt ein bestimmtes Vorstellungsbild vom Menschen voraus. Gerade ein hand-  lungstheoretischer Ansatz setzt die Kenntnis der Möglichkeiten und Grenzen des  Menschen als des Handlungssubjekts voraus. Genau dieser Aspekt wurde selten  in der Geschichte der katholischen Moraltheologie so systematisch herausgearbei-  tet wie ın den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg bis heute. Doch gerade diese  Akzentuierung christlicher Existenz im Glauben muß zur Vorsicht mahnen vor  kurzschlüssigen Verabsolutierungen im normativen Bereich. Wie die neueste Dis-  kussion um das Schwurverbot zeigt, dürfen auch kategorisch ausgesprochene  Verbote der Bergpredigt nicht gesetzlich interpretiert werden. Und sie müssen  bei aller „Motivierung“ im Glauben inhaltlich begründbar und verstehbar sein!  2. Um den „anthropologischen und moralischen Unterschied ... zwischen der  Empfängnisverhütung und dem Rückgriff auf die Zeitwahl“ deutlich zu machen  (FC 32), beruft sich der Papst auf die „personalistische Begründung“. Dabei spielt  der Begriff der Vorbehaltlosigkeit eine wichtige Rolle, und dies wohl in doppelter  Hinsicht. Zunächst ist es der Vorbehalt gegenüber der Fruchtbarkeit in der aktu-  ellen Hingabe. Hierin besteht wohl hinsichtlich des willentlichen Vorbehalts zwi-  schen Antikonzeption und Zeitwahl kaum ein Unterschied. Unter diesem Aspekt  sind ein gezieltes Ausweichen und ein gezieltes Unterdrücken der Ovulation  kaum zu unterscheiden. Der Papst sieht aber des weiteren den Begriff des Vorbe-  halts in Verbindung mit der Integrität der menschlichen Person. Vorbehaltloses  Sich-Schenken heißt Hingabe ohne Eingriffe in die leibliche Integrität. Und der  Papst ist überzeugt, daß die Beachtung des Zyklus der Frau nicht nur eine solche  Manipulation vermeidet, sondern in besonderer Weise der Kultur geschlechtli-  cher Liebe förderlich sein kann. In diesem Respekt der natürlichen Ordnung des  5  Geschlechtlichen erkennt er die \Weishe%t der Schöpfung, womit auch der aktuelle  |  5zwıischen der
Empfängnisverhütung un dem Rückegriff auf die Zeitwahl“ deutlich machen
(FE 52); beruft sich der Papst auf die „personalıstische Begründung“. Dabei spielt
der Begrıff der Vorbehaltlosigkeit eıne wiıchtige Rolle, un 1€s ohl iın doppelter
Hınsıcht. Zunächst 1St CS der Vorbehalt gegenüber der Fruchtbarkeit 1n der aktu-
ellen Hıngabe. Hıerin esteht ohl hinsıchtlich des wiıllentlichen Vorbehalts ZWI1-
schen Antıkonzeption un Zeıtwahl aum eın Unterschied. Unter diesem Aspekt
sınd eiIn vezieltes Ausweıchen un eın gezieltes Unterdrücken der Ovulation
aum unterscheiden. Der Papst sıeht 1aber des weıteren den Begriff des Vorbe-
halts in Verbindung mıt der Integrität der menschlichen Person. Vorbehaltloses
Sıch-Schenken heißt Hıngabe ohne Eıngriffe 1ın dıe leibliche Integrität. Und der
Papst 1St überzeugt, dafß dıe Beachtung des Zyklus der TAaun nıcht I1L1UT eıne solche
Manıpulatıon vermeıdet, sondern 1n besonderer Weıse der Kultur geschlechtlı-
cher Lıiebe törderlich seın annn In diesem Respekt der natürlichen Ordnung des
Geschlechtlichen erkennt dıe \Weishe?t der Schöpfung, WwOmMmıIt auch der aktuelle
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Vorbehalt gegenüber der Fruchtbarkeıit ın seiner sıttlıchen Relevanz aufgehoben
wırd.

Diese Lehre 1St ohne 7Zweıtel eın imponıerendes Zeugni1s des Papstes. Irotzdem
mu{ der Theologıe erlaubt se1ın, weıtere klärende Fragen stellen.

Zunächst $51lt auf, da{fß der apst den Begriff der Manipulation erweıtert. Unter
Manıipulatıon versteht 1INan 1m allgemeınen das Einwirken auf Personen ohne
Rücksicht auf deren Eigenentscheidung. In diıesem Sınn sind die staatliıchen kti-
vıtäten, die dıe Entscheidungsfreiheıit im Zeugungsverhalten einschränken, V.GI=-

wertliche Manıpulatıonen. Der apst bezeichnet aber anuch jede aktıve Verhinde-
runsg der Zeugung, selbst WEeNnN S1e ın freier Übereinstimmung der Partner DEr
schieht, als eıne verwertliche Manıpulatıon personaler Sexualıtät. Demnach 1St
beispielsweıse der Ta verboten, die Reifung eıner FEizelle verhindern, ob-
ohl O10 diese 1im betreffenden Zyklus erlaubterweıse nıcht ZUrT Befruchtung
kommen lassen dart Viele iragen, ob nıcht eıne methodisch berechnete, SYSLEMAA-
tische Frustrierung der Ovulation un eıne Festlegung der geschlechtlichen Ver-

ein1gung ach einem biologischen Rhythmus auch als Manıpulatıon personaler
Sexualıtät empfunden werden könnte.

So stellt sıch unmıttelbar die 7weıte rage, ob nıcht die Integrität der Person,
wWw1e€e der apst S1€Ee deutet, mıt einem einselit1g festgesetzten Verständnıis humaner
Sexualıtät verbunden O21 Übereinstimmung herrscht, da{fß Iun dem umtas-
senden Sein der menschlichen Person ın iıhren leiblichen un: soz1alen Einbindun-
C entsprechen mMu (MDer 1in Publikationen vorgebrachte Einwand, die
Moraltheologen huldıgten einem Dualısmus, 1St $re1 ertfundener Unfug Er £ällt
letztlich autf die Ertinder selbst zurück!) FEr diesem vanzmenschlıch personalen
Se1in haben WIr eınen iıntultıven Zugang. Wır wıssen MNSGEFEG tief ın der Natur-

geschichte verankerte Tendenz ZAUT: Selbsterhaltung, Z Arterhaltung und ZUT

verantwortlichen Selbstgestaltung. Di1e Moraltheologıe spricht VO eiınem Prinzı-
pıenwıssen, das allerdings durch eın reflektiertes normatıves Wıssen geschichtlich
un kulturell ausgepragt werden mMuUu: Diese geschichtlich-kulturelle Auspragung
steht nıcht _ dıe bleibenden Prinzıpien, sondern mMu als deren konkrete
Auslegung un: Anwendung verstanden werden. SO besteht eın Zweıfel, da{fß dıe
menschliche Sexualıtät auch durch die eben erwähnte Tendenz 74086 Arterhaltung
gepragt 1St Dıie Ausrichtung auf Zeugung 1St in für menschliches Sexualverhalten
sıttlıch relevantes Ziel ber S1€e 1St unbestrittenermafßen nıcht das einz1ge sıttliıch
relevante Ziel Sıe 1St gerade als menschliıch yanzheitlich personale Sexualıtät P —
lyvalent, wobeıl dıe Zeugung mı1t der konstitutıven Bedeutung der Sexualıtät tür
die eheliche Gemeinschaft 1Ur akzidentell verbunden ISt Gerade darum 1St das
Verhalten verantwortlich TEHCIN: Dıies A durch überlegten Verzicht auf dıe
geschlechtliche Vereinigung geschehen. Es oibt 1aber keinen überzeugenden
Grund, da{ß Tes 1Ur durch Verzicht geschehen dart und nıcht ebenso durch die
Verhinderung der ın nıcht verantwortenden Zeugung. Dıies ware 1Ur
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begründen unter der Annahme, da{fß die Ausrichtung auf Zeugung eın jedem
Aktvollzug konstitutiv vorgegebenes Ziel se1. Dafß die Verantwortung tür dıe MI1t
der Sexualıtät verbundene Zeugung auch jeden Aktvollzug begleıtet, 1st eine
erIe Sache Insofern ASt sıch VO der „prokreatıven Verantwortungsstruktur
xueller Akte“ sprechen. och die Art der Wahrnehmung dieser Verantwortung
AUS der Aktstruktur (etwa aufgrund der Periodizıtät weıblicher Sexualıtäat) ablesen
D wollen, 1St Sınn des Zyklus her problematisch un: gzewinßß nıcht als and-
lungsprinzıp Intu1lt1ıv evıdent. Jede Gleichsetzung eıner konkreten Applıkation
mMı1t dem Intu1ltıv einleuchtenden Prinzıp tführt unweıgerlich einem ideolog1-
schen Fundamentalismus. So bleibt T7A fragen: Ist diıe Verhinderung als solche
schon schlecht CNNCNH, der ßt ErSt die Willkür das Verhalten ZUiT Manıpula-
t10n, das heißt ach den Worten des Papstes dıe sexuelle Begegnung eiınem
Autie einem {rlr werden? Liegt beispielsweise auch ann eıne verwertliche
Manıpulation VOI, WECNN eın Eıngriff die einzZ1gZE€ Möglıichkeit darstellt, eın
eheliches Leben ın Liebe un: Verantwortung ermöglıchen (z.B WECENN die
Zeıitwahl nıcht möglıch 1st)?

Miıt Nachdruck mMu betont werden, da{fß ein humanes Geschlechtsleben
ogrundlegender Kultur bedart. Das bedeutet Rücksichtnahme, Gespräch un auch
Verzicht. Da dıie naturliche Famılıenplanung ın besonderer Weıse eın gyegenseılt1-
SC Verstehen der Partner tordert, 1st leicht einzusehen. S1e verlangt, W1€ immer
wıeder betont wırd, Zucht un Ma{ Man sollte sıch jedoch hüten, diejenıgen
Paare, die eıne aktıve Verhütung praktizieren, allein deswegen mangelnder :
gend verdächtigen. Jede sexuelle Partnerschaft verlangt soll S1€e gelıngen gC-
genseıt1ige Rücksichtnahme auf das persönlıche seelische Empfinden un das kör-
perliche Betinden. Es 1sSt nıcht auszuschließen, da{fß dıe Rücksicht auf die psycho-
logische Sıtuation des Partners mındestens sovıel Tugend tordert, WwW1€e die üuck-
sıcht auf den biologischen Zyklus Und gerade weıl dieses Argument der gefor-
derten Tugend ımmer wıeder iın den Vordergrund gerückt wırd, Aälst sıch auch
nıcht verschweigen, dafß ach ser1ösen Umfrageergebnissen selbst hochmaotivierte
Anhänger der natürlichen Praxıs ın der SOgCNANNTLEN Abstinenzphase eıne weıtere
Methode ZUuUr Empfängnisverhütung anwenden?. Dıies 1St eın Argument SC  Q  (
die natürlıche Famılıenplanung, aber CS spricht SC eıne voreılıge Verbindung
menschlicher Grundhaltung miı1t bestimmten Methoden.

Was also wırd 1m Zusammenhang mMiıt der Lehre VO Humanae vıtae ın Frage
gestellt? Zusammentassend können WIF

Wır stellen nıcht die Verwerftlichkeit bestimmter manıpulatıver Geburtenre-
gelungsprogramme ın der Drıtten Welt ın rage.

Wır sınd nıcht SC eıne natürliche Familienplanung un: für die Pılle Wır
lehnen jede orm VO gezieltem Abort 1b

Wır setzen die Notwendigkeıt VO Selbstbeherrschung un liebender ück-
sıchtnahme auf das Wohl des Partners als selbstverständliches Postulat VOTaus.
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Wohl 1aber meınen WIT, CS gebe berechtigte Zweıftel, ob eın Verbot, das jede
Verhinderung der Empfängnis 1M Zusammenhang MIt eıner treıen geschlechtli-
chen Hıngabe tür jeden enkbaren Fall untersagt, hinreichend begründet se1l Dies
scheınt u1ls bısher weder theologisch (mıt Berufung auf eine yöttliche Weısung)
och ethisch der Fall se1in. Daher mu{ die moraltheologische Diskussion ber
diesen Punkt otfen bleiben.

L1 Welche Freiheıit steht dem Katholiken Respektierung des Lehramts z7u?

Als mMIıt Erscheinen der Enzyklıka AHMNAaNnAG vıtae viele auch sehr engagıerte
Katholiken ylaubten, CTE könnten die Aussage der Enzyklıka ber dıe Methoden
der Geburtenregelung nıcht annehmen, erklärten die ın Könıigsteıin versammelten
Bischöfe raZu „Wer glaubt, denken FE mussen, mu sıch gewıssenhaft prüfen,
ob treı VO subjektiver Überheblichkeit und voreılıger Besserwissere1 VOT

(sottes Gericht seiınen Standpunkt erantworten annn Im Vertreten dıeses Stand-
punktes wiırd Rücksicht nehmen mussen auf dıe (sesetze des iınnerkirchlichen
Diıalogs und jedes Ärgernis vermeıden trachten. Nur Wer handelt, wıder-
spricht nıcht der rechtverstandenen Autoritäts- un: Gehorsamspflicht. Nur
dıent auch ıhrem christlichen Verständnıs un Vollzug. Diese Erklärung, die
sınngemäais auch VO der Würzburger Synode übernommen wurde, hat vielen Ka-
tholıken, die sıch ernsthaft eın Leben A4aUusSs dem Glauben der Kirche bemühen,
geholfen, eınen AUS persönlıcher Verantwortung erwachsenden Entscheid tref-
ten Die Erklärung wiırkte 1im b Sınn befreiend un: Ööffnete manchem das
rechte Verständnıis lehramtlıcher Entscheidungen. Gewifß 1sSt nıcht FE verkennen,
da{fß dıe Erklärung ımmer haufıger als „Ausnahmegenehmigung“ mıfßverstanden
wurde In der bereıts zıtıierten Ansprache VO 1:2 November 1985% Sing H. der
Papst ausdrücklich auf dıiese Praxıs des Gewi1issens C1in. Er erklärte:

„Im Anschlufß die Bekämpfung VO  — umanae vıitae 1St auch dıe christliche Lehre moralı-
schen Gewiıissen 1n Frage gestellt und der Gedanke eines Gewissens ADSCHOININ worden, das sıch dıe
sittliıche Norm selbst schaftt. Auf diese Weiıse wurde das Band des Gehorsams den Wıllen des
Schöpfters adıkal zerschnıtten, 1n dem gerade dıe Würde des Menschen besteht. Das Gewiı1issen 1st
nämlıch der AT dem der Mensch VO  — eiınem Licht erleuchtet wird, das nıcht VO seiner geschaf-
tenen un:! ımmer tehlbaren Vernunft kommtFranz Böckle  — Wohl aber meinen wir, es gebe berechtigte Zweifel, ob ein Verbot, das jede  Verhinderung der Empfängnis im Zusammenhang mit einer freien geschlechtli-  chen Hingabe für jeden denkbaren Fall untersagt, hinreichend begründet sei. Dies  scheint uns bisher weder theologisch (mit Berufung auf eine göttliche Weisung)  noch ethisch der Fall zu sein. Daher muß die moraltheologische Diskussion über  diesen Punkt offen bleiben.  II. Welche Freiheit steht dem Katholiken unter Respektierung des Lehramts zu?  Als mit Erscheinen der Enzyklika Humanae vitae viele auch sehr engagierte  Katholiken glaubten, sie könnten die Aussage der Enzyklika über die Methoden  der Geburtenregelung nicht annehmen, erklärten die in Königstein versammelten  Bischöfe dazu: „Wer glaubt, so denken zu müssen, muß sich gewissenhaft prüfen,  ob er — frei von subjektiver Überheblichkeit und voreiliger Besserwisserei — vor  Gottes Gericht seinen Standpunkt verantworten kann. Im Vertreten dieses Stand-  punktes wird er Rücksicht nehmen müssen auf die Gesetze des innerkirchlichen  Dialogs und jedes Ärgernis zu vermeiden trachten. Nur wer so handelt, wider-  spricht nicht der rechtverstandenen Autoritäts- und Gehorsamspflicht. Nur so  dient auch er ihrem christlichen Verständnis und Vollzug.“* Diese Erklärung, die  sinngemäß auch von der Würzburger Synode übernommen wurde, hat vielen Ka-  tholiken, die sich ernsthaft um ein Leben aus dem Glauben der Kirche bemühen,  geholfen, einen aus persönlicher Verantwortung erwachsenden Entscheid zu tref-  fen. Die Erklärung wirkte im guten Sinn befreiend und öffnete manchem das  rechte Verständnis lehramtlicher Entscheidungen. Gewiß ıst nicht zu verkennen,  daß die Erklärung immer häufiger als „Ausnahmegenehmigung“ mißverstanden  wurde. In der bereits zitierten Ansprache vom 12. November 1988 ging nun der  Papst ausdrücklich auf diese Praxis des Gewissens ein. Er erklärte:  „Im Anschluß an die Bekämpfung von Humanae vitae ist auch die christliche Lehre vom morali-  schen Gewissen in Frage gestellt und der Gedanke eines Gewissens angenommen worden, das sich die  sittliche Norm selbst schafft. Auf diese Weise wurde das Band des Gehorsams gegen den Willen des  Schöpfers radikal zerschnitten, in dem gerade die Würde des Menschen besteht. Das Gewissen ist  nämlich der ‚Ort‘, an dem der Mensch von einem Licht erleuchtet wird, das nicht von seiner geschaf-  fenen und immer fehlbaren Vernunft kommt ... Daraus ergeben sich einige Folgerungen ...: Da das  Lehramt von Christus dem Herrn eingesetzt worden ist, um das Gewissen zu erleuchten, bedeutet die  Berufung auf das Gewissen, gerade um vom Lehramt verkündete Lehren zu bestreiten, eine Ableh-  «5  nung der katholischen Auffassung sowohl vom Lehramt als auch vom sittlichen Gewissen.  Wie eben angedeutet, muß man gerechterweise zugestehen, daß die Königstei-  ner Erklärung sowie die Synodenaussage in der Praxis vieler Kirchenglieder in-  zwischen wie eine sekundäre Norm verwendet wiırd. Man denkt und sagt: „Der  Papst verbietet zwar empfängnisverhütende Mittel; die Bischöfe aber haben doch  gesagt, man könne die Sache auch anders sehen.“ Mit anderen Worten, die Ent-  8Daraus ergeben sıch eiınıge FolgerungenFranz Böckle  — Wohl aber meinen wir, es gebe berechtigte Zweifel, ob ein Verbot, das jede  Verhinderung der Empfängnis im Zusammenhang mit einer freien geschlechtli-  chen Hingabe für jeden denkbaren Fall untersagt, hinreichend begründet sei. Dies  scheint uns bisher weder theologisch (mit Berufung auf eine göttliche Weisung)  noch ethisch der Fall zu sein. Daher muß die moraltheologische Diskussion über  diesen Punkt offen bleiben.  II. Welche Freiheit steht dem Katholiken unter Respektierung des Lehramts zu?  Als mit Erscheinen der Enzyklika Humanae vitae viele auch sehr engagierte  Katholiken glaubten, sie könnten die Aussage der Enzyklika über die Methoden  der Geburtenregelung nicht annehmen, erklärten die in Königstein versammelten  Bischöfe dazu: „Wer glaubt, so denken zu müssen, muß sich gewissenhaft prüfen,  ob er — frei von subjektiver Überheblichkeit und voreiliger Besserwisserei — vor  Gottes Gericht seinen Standpunkt verantworten kann. Im Vertreten dieses Stand-  punktes wird er Rücksicht nehmen müssen auf die Gesetze des innerkirchlichen  Dialogs und jedes Ärgernis zu vermeiden trachten. Nur wer so handelt, wider-  spricht nicht der rechtverstandenen Autoritäts- und Gehorsamspflicht. Nur so  dient auch er ihrem christlichen Verständnis und Vollzug.“* Diese Erklärung, die  sinngemäß auch von der Würzburger Synode übernommen wurde, hat vielen Ka-  tholiken, die sich ernsthaft um ein Leben aus dem Glauben der Kirche bemühen,  geholfen, einen aus persönlicher Verantwortung erwachsenden Entscheid zu tref-  fen. Die Erklärung wirkte im guten Sinn befreiend und öffnete manchem das  rechte Verständnis lehramtlicher Entscheidungen. Gewiß ıst nicht zu verkennen,  daß die Erklärung immer häufiger als „Ausnahmegenehmigung“ mißverstanden  wurde. In der bereits zitierten Ansprache vom 12. November 1988 ging nun der  Papst ausdrücklich auf diese Praxis des Gewissens ein. Er erklärte:  „Im Anschluß an die Bekämpfung von Humanae vitae ist auch die christliche Lehre vom morali-  schen Gewissen in Frage gestellt und der Gedanke eines Gewissens angenommen worden, das sich die  sittliche Norm selbst schafft. Auf diese Weise wurde das Band des Gehorsams gegen den Willen des  Schöpfers radikal zerschnitten, in dem gerade die Würde des Menschen besteht. Das Gewissen ist  nämlich der ‚Ort‘, an dem der Mensch von einem Licht erleuchtet wird, das nicht von seiner geschaf-  fenen und immer fehlbaren Vernunft kommt ... Daraus ergeben sich einige Folgerungen ...: Da das  Lehramt von Christus dem Herrn eingesetzt worden ist, um das Gewissen zu erleuchten, bedeutet die  Berufung auf das Gewissen, gerade um vom Lehramt verkündete Lehren zu bestreiten, eine Ableh-  «5  nung der katholischen Auffassung sowohl vom Lehramt als auch vom sittlichen Gewissen.  Wie eben angedeutet, muß man gerechterweise zugestehen, daß die Königstei-  ner Erklärung sowie die Synodenaussage in der Praxis vieler Kirchenglieder in-  zwischen wie eine sekundäre Norm verwendet wiırd. Man denkt und sagt: „Der  Papst verbietet zwar empfängnisverhütende Mittel; die Bischöfe aber haben doch  gesagt, man könne die Sache auch anders sehen.“ Mit anderen Worten, die Ent-  8Da das
Lehramt VO' Chrıiıstus dem Herrn eingesetzt worden ISt, das Gewiı1issen erleuchten, bedeutet dıe
Berufung auf das Gewiıssen, gyerade VO Lehramt verkündete Lehren bestreıten, eıne Ableh-

&-NUuNg der katholischen Auffassung sowohl OIln Lehramt als auch VO sıttlichen Gewiı1ssen.

Wı1e eben angedeutet, Mu 114  — gerechterweıse zugestehen, da{fß dıe Königste1-
ner Erklärung SOWI1e die Synodenaussage 1n der Praxıs vieler Kıirchenglieder 1N-
7zwıschen W1€ eıne sekundäre Norm verwendet wiırd. Man denkt un: Sagt „Der
apst verbijetet ZW ar empfängnısverhütende Mittel; dıe Biıischöte 1aber haben doch
DESAQL, SC  } könne die Sache auch anders sehen.“ Mıt anderen W orten, dıie Ent-
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scheidung entspringt nicht einem ernsthaft prüfenden Gewissen; vielmehr wırd
die persönlıche Meınung MIt der Berufung auf eıne „Sondernorm“ gedeckt. Das
WAar un 1St nıcht der Sınn des Bischofsworts ach Erscheinen VO  e umanae V1-
LA Dafiß Rom ıne solche Etablierung einer Sondernorm protestiert un
Z Ordnung FÜüit. 1st verständlich. Wenn mıt den oben Zzıtierten Worten des Pap-
STES 1€eSs gemeınt WAal, 1st dagegen nıchts einzuwenden. ber dıe Aussagen sche1-
NCn doch die Gewı1issenslehre iınsbesondere 1m Hınblick auf lehramtliche Aussa-
SCH entschieden mehr iın rage stellen. Darum 1St die Moraltheologie heute
doppelt herausgefordert, Struktur und Bedeutung des Gewı1ssens Z.UuU klären.

Struktur un: Bedeutung des (GewI1issens

Das GewI1issen SR eın komplexes Phänomen. Wer dieses Phänomen darstellen
wıll, mu versuchen, dıe einzelnen Funktionen ertassen un: ıhr Zusammen-
spıel verstehen. Dabe] bleibt D beachten, da{fß die Unterscheidung VCI-

schiedener Aspekte keine Irennung bedeutet. Es sınd Aspekte elınes unteılbaren
Gesamtphänomens.

Im (Jewissen erfahren IO1LY den unbedingten Anspruch, das, WWa OLT als QuL
erkennen, auch verwirklichen.

Das Gewıissen stellt sıch schützend VOT UuNseTre Identität. Aus dem Umgang MI1t
dem Gewı1issen kennen WIr Sıtuationen, ın denen WIFr der testen Überzeugung
sınd, ohne Verlust der eigenen Identität nıcht anders handeln dürten. Wır
bringen 1€es SpOontan Z Ausdruck, indem WIFr erklären: „Hıer stehe iıch, ıch
ann nıcht anders.“ Wır SaScCch, wır müfßten UNSCICT Überzeugung tolgen, WIr
könnten AaNnSONSTITeEN VOT unls selbst nıcht bestehen. Dıie Identitätspsychologie
spricht VO der Fähigkeit der Person, dıe innere Einheitlichkeit un: Kontinultät
(das Ich 1m Sınn der Psychologie) autrechtzuerhalten.

Eıner solchen Überzeugung nımmt sıch auch das Grundgesetz schützend
Der Respekt, den die Verfassung Aun Beıispiıel dem Kriegsdienstverweigerer D
genüber ze1gt, oilt nıcht eintach der Weıigerung, Dıienst mı1ıt der Waffte eıisten.
Die allgemeine Wehrpflicht 1St nıcht mıt eıner alternatiıven W.ahl verbunden. Der
Respekt oilt alleın eıner oylaubhaften (7eW1SsSENSNOL. Dem Grundrecht auf (GewIı1s-
senstreiheit gebührt Priorität VOT dem Recht un der Pflicht ZUr miılıtärischen
Landesverteidigung. Das Problem lıegt bekanntlich ın der Überprüfbarkeit. Ent-
scheıidend 1St Ja nıcht, ob der Verweıigerer dıe Bundeswehr un: ıhre Aufgabe für
berechtigt häalt oder nıcht, ob CT den Zivildienst für sınnvoller hält oder nıcht.
Entscheidend 1St alleın dıe echte Gewıssensnot, das heiflst die sıchere Überzeu-
SUung, dıe „Gewıßß-heıt“, sıch nıcht anders entscheiden dürten. Diese Gewıifls-
heıt, dıe Unbedingtheit des Geftfordertseins annn anderen nıcht beweıisen,
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ATın seıne Überzeugung 1Ur bezeugen. S1e kann ıhm allein aufgrund seiner
Glaubhaftigkeit abgenommen werden.

Sıttlıche Pflicht wurzelt im Beanspruchtsein des Menschen selbst, ım Gefragt-
seın ach seıner Identität. In der Freiheit 1St der Mensch sıch selbst ZUr Aufgabe
gestellt; S1C ertüllt sıch nıcht iın eıner Wahl zwıschen Obyjekten, sondern als Selbst-
vollzug des gegenständlıch wählenden Menschen. Der Mensch als SaNZCI 1St bean-
sprucht, in Freiheit über sıch selbst verfügen. Nıcht (zesetze un: Normen sınd
CS, durch dıe WIr (Dtt ın erster Linıe begegnen, O 1St vielmehr der unbedingte
Anspruch, den das uneingeschränkt (sute auf den vernünftigen Wıllen ausubt.
Sıttlıchkeit wırd ertahren 1m Vollzug eines unbedingten Entschlusses, durch den
der Mensch sıch IM Getordertsein durch das uneingeschränkt (Csute selbst be-
stimmt.

Thomas VO Aquın spricht 1in diesem Zusammenhang VO Urgewissen, das die
praktısche Vernunft prag Er unterscheıdet bekanntlich W1€ spater auch Imma-
uel Kant zwıschen der theoretischen (spekulativen) un der praktıschen Ver-
nuntt. Die theoretische Vernunft 1sSt die Grundlage empirıischer Wıssenschaft.
Man ann auch VO  a} „kenntnisnehmender“ Vernunft sprechen. Die draktısche
Vernunft dagegen nımmt Stellung. Einsichten der praktischen Vernunftft 1 -
scheiden sıch darın VO theoretischen Eınsıchten, dafß S1€e Erkenntnis iın orm VO

Anerkenntnis sınd. S1e erkennt un: anerkennt als Sr Solche Anerkennt-
N1Ss vollziehrt S1Ee einer obersten Regel, „dıe allen handlungsleitenden Urte1-
len dıe orm o1bt: nämlich dafß das als out Erkannte f Lun und das als böse Er-
kannte lassen ist “ ©. Für Thomas 1St diese Regel das Prinzıp der praktı-
schen Vernunft analog ZU Wıderspruchsprinzıp als dem ersten Prinzıp der
theoretischen Vernuntft. Getragen wırd das Prinzıp VO Urgewissen, das die
praktıische Vernunft habıtuell prag Insotern sıch die praktische Vernunft der
Anerkennung des uneingeschränkt Guten nıcht entziehen kann, Thomas
das Urgewissen eiınen natürlıchen Habıtus. „Natürlich“ hat 1er also den Sınn
VO  n ursprünglıch MIt der praktıschen Vernunftt gyegeben. Das praktische Prinzıp,
die oberste Regel selbst 1St jedoch nıcht angeboren, sondern Ww1€ jede Regel
VO der Vernunft konstituilert „COnstıtutum ratiıone“ 14 94,1) Der Mensch
zewınnt das Prinzıp durch dıe Tätigkeıt seliner Vernunftftt. Im Tätıgwerden
praktischer Vernunft kommt ZU Bewulfstsein un erweıst sıch als unmıiıttelbar
einsichtig.

Indem das Gewıissen die Begegnung mıt dem uneingeschränkt Guten vermı1ıt-
telt, wırd auch FA anthropologischen (Drt des Glaubens. Es vermuittelt ın dem
Anspruch des Gewılssens eıne Begegnung mi1ıt dem Absoluten, MIt (5ott. In eıner
säkularisierten Welt 1st dem einzelnen dıese Bezıiehung meılst nıcht mehr bewußfßt.
Er erlebt den Anspruch eintach als ‚unausweıchlıche Pfilicht®, als eıne Forderung,
der sıch 11UT den Preıs seiıner Identität entzıiehen könnte. Und wenn dem
AÄnspruch tolgt, vollzieht ımplızıt eınen Akt des Glaubensgehorsams. Wır köp—
10
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nen VO eiınem anonymen Glaubensakt sprechen, der VO der Dynamık des un1-
versalen Heilswillens (sottes 1St Dies 1sSt der grundlegende Aspekt des
Gewiıssens, der Urgrund der Sıttliıchkeit.

Das (Jewıssen fordert VDO Menschen e1n begründetes [Irteil
Bısher sollte deutlich werden, da{ß der Mensch, der tun für sıch als

A  „cut erkennt, den kategorischen Anspruch gerat, das als 6  „gut Erkannte
Liun un das als „ÄDOS  < Erkannte DE lassen. Um das Handeln ea  Tten

können, MUu 1aber geprüft haben, ob das als „gut“ Erkannte nuch wiırklich gul
sel. Dies geschıieht 1mM Gewi1ssensurteıil. Es 1St ach „bestem Wıssen“ D tinden.
Sıttlıche Selbstbestimmung nımmt den Menschen in seinem Urteiulen un Ent-
scheiıden ın Pflicht. Sıe ware keine Selbstbestimmung, würde der Mensch ber dıe
Entscheidung, die trıfft, sıch selbst keıine Rechenschaft geben. Und die Selbst-
bestimmung ware keıne sıttlıche, WEeNnN der einzelne in die Rechenschaft VOT sıch
selbst nıcht objektive Krıterien un: geltende Normen mıteinbeziehen würde. (je-
rade iın jenen Fällen, ın denen die Gewissensentscheidung eın Verhalten gebietet,
das VO eiıner VO  z der Allgemeinheıit getragenen rechtlichen Pflicht 1abweicht (vgl
das erwähnte Beıispiel des Kriegsdienstverweigeres aus Gewiıssensgründen), 1sSt eın
besonders selbstkritisches Urteil ertordert. Nur gewınnt eıne (GGew1ssensent-
scheidung den Charakter AaUus sıttlicher Selbstbestimmung. Dabei steht die 1m (Ze
wıssensanspruch gegebene Antwort auf die rage ach dem für den einzelnen 1n
der konkreten Sıtuation Rıchtigen nıcht notwendıg ın voller Übereinstimmung
mi1t dem, W as normatıv allgemeın als richtig oilt.

Im Gewissensanspruch erweılst sıch das Gewiı1issen nıcht 1U als Ausführungsor-
San vorgegebener Normen, sondern ebenso als „suchendes“ und urteilendes (7e2:
wI1Issen. Er sucht AÄAntwort ber die Bedeutung, die eın Iun für die Person selbst
1ın ıhrer Entschlossenheit ZUuU  — Realisierung iıhrer selbst hat Dazu genugt nıcht
blo(ß eıne ormale Prüfung der Gewissenhaftigkeit des Vernunftgebrauchs, CGS 1St
vielmehr auch eıne inhaltliıche Prüfung der Entscheidung gefordert. Diese Aussa-
C erweckt den Verdacht, WIr wollten damıt lehren, da{fß „das Gewı1issen die Wahr-
heit über C(sut un: OSe selbst kreatıv hervorbringe‘ /. Das 1st eıne ArSZC Miıfßßdeu-
tung Wır sınd durchaus mMiıt entsprechenden Äußerungen der Meınung, dafß sıch

TIun orıentieren mufß umtassenden Seıin der menschlichen Person in ıh-
Ter leiblichen un: soz1alen Eınbindung. Wır haben bereıts darauft hıngewlesen,
da beispielsweise die Selbsterhaltung, die Arterhaltung, die Erhaltung der in
welt, der Schutz unveräiußerlicher Menschenrechte fundamentale Zıiele sınd, dıe

verantwortliches Handeln sıttlıch objektiv bestimmen. Sıe sınd SV OM der
Schöpferhand (sottes ın die Natur der menschlichen Person eingeschrieben“. Die
Streitfirage veht WwW1e€e betont 1U  —_ darüber, inwıeweıt dıe Verwirklichung dieser
Ziele dem Handeln konkret vorgegeben se1

Wır leiben dabei Das Gewiıissen hat sıch 1im praktischen Urteıl Orıentieren
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der Bedeutung, dıe eınem bestimmten Tun 1m (GGanzen der Person zukommt.
In vielen Fällen wırd das ZuULE und richtige TITun SpONnNtan einleuchten. Jedenfalls
mu der Entschlufß einem bestimmten TIun oder Unterlassen A4UuS einsichtigen
Gründen getroffen werden: 1U  _ ann auch dem Gewıssensprinz1p yenugen,
das Lun, W as eıner als ZuLt erkannt hat Als ZuLt erkennen annn demnach 1L1UT

heifsen, dıe gegebene, die Aaus objektiven Gründen aufleuchtende Güte un:! iıch-
tigkeıt eınes Tuns ertassen. Man kann dies meıinetwegen eın kreatives Erkennen
GG Mıt eiınem wıllkürlichen Hervorbringen der Wahrheit ber Gut un: BOs
hat diıes nıchts u  >] Ludger Honnetelder kommt im Anschlufß Thomas VO

Aquın 7A0 Schlufß: „Nur der handelt vemäfs seiınem Gewissen, der einem Guten
zustiımmt, weıl GT kraft eıgener Vernuntt als Zzutl beurteıilt.. Nur eın Handeln,
das einem Willen entspringt, der sıch VO Vernunft bestimmen läfßt, 1STt freı AT
lein eın solches Handeln, das nıcht eintach Ursachen entspringt, sondern Grün-
den tolgt, 1ST meıne Tat un ann MIr zugerechnet werden.“

Das praktısche Urteıl,; das eın bestimmtes Tun als gul bzw als böse befindet e1-
nerseıts, un: das Grundprinzıp der praktischen Vernunftt, welches das, W as Je-
mand als ul bzw. als böse erkennt, tun bzw lassen ordert andererseıits,
sınd VO  _ unterschiedlicher Qualität. Das praktısche Urteıil 1St als menschliches
Urteil tehlbar! Es annn daher aus sıch keine unbedingte Geltung haben Das Y1ın-
Z1p dagegen oilt ohne Wenn un: ber unbedingt. Es verpflichtet daher auch -
bedingt. Es vermuiıttelt dem als ZuLt erkannten ITun die verpflichtende Kraftt des
Guten schlechthin. Das aus diesem Zusammenspıel rwachsende ewı1ssensurteıl
gewınnt dıe bındende Krafrt praktischer Wahrheit. Praktische Wahrheit steht
letztlich nıcht W1€ die theoretische Wahrheit UNnNLer der obersten Dıifferenz VO

wahr talsch, sondern der VON gul bös Sıe besagt die Übereinstimmung
eıner konkreten Entscheidung mıt dem aufgegebenen vernünftigen Streben ach
dem Guten. In dieser Selbstbestimmung durch Vernunft und freıen Wıllen
dem Anspruch des Guten hegt des Menschen Gottebenbildlichkeit un damıt der
Grund seıiner Würde

Das dritte Element IM Gewissensphänomen bıldet dıe persönliche Wertetafel
Thomas VO  m; Aquın spricht VO sıttliıchen Wıssen, das eın jeder Mensch sıch

eın Leben lang prägend aneıgnet. Dıies 1St selbstverständlich nıcht intellektuali-
stisch verstehen. Es sollte sıch auch nıcht eiıne bloße Internalisierung ete-
LONOMET Normen handeln im Sınn des Freudschen Über-Ich. Rıchtig verstanden
geht eınen lebendigen Lernprozeis A4US vieltältiger Erfahrung. Di1e sıttlıche
Erkenntnis vollzieht sıch 1ın eıner STtetfen gegenseıtıgen Beeinflussung VO Eit-
kenntnis un Entscheidung. Es handelt sıch Ja nıcht eın theoretisches Erken-
N  5 VON CSut un: Bös oder eın Aufnehmen VO Tabus Nur In der Entscheidung
für das (Zute wächst ımmer mehr auch dıe Erkenntnis des Guten. So baut sıch
nıcht 1L1UT Erfahrungswissen auf; entwickeln sıch auch die prägenden Grund—
1
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haltungen (Tugenden), die dem Entscheıiden un: Handeln Kontinultät un: Sal
verlässıgkeıt verleihen.

Es sınd VOT allem dıe padagogıischen Diszıplinen, nıcht zuletzt die Religions-
pädagogık, die sıch MIt der Konzeption und dem Inhalt ethischer Erziehung A4US -

einandersetzen, un: dıe diesem drıtten Aspekt des (GGewıissens ıhre besondere
Aufmerksamkeiıt schenken?. A 1€eSs Alßt erkennen, da{ß dıe entscheidende Funk-
t10n des (Gewiı1issens für sıttlıches Handeln die Kenntnıis verbindlicher NOor=
inen und gegebenenftalls auch eıne Auseinandersetzung mMi1t ıhnen nıcht überflüs-
S19 macht.

Wır brauchen verbindliche Normen. S1e ermöglichen sgemeinsame Verantwor-
L(ung, garantıeren Verläßlichkeit un geben dem Gewıissen Orıentierung. Sıe tallen
1aber nıcht VO Hımmel. S1e ent  en als Ergebnıis reflektierter Erfahrung A4aUS

eınem kultur- un offenbarungsgeschichtlichen Prozefß, dessen verantwortliches
Subjekt der Mensch selbst 1St Es 1St 1er nıcht der Ort: auf dıie geschichtliche Ent-
wicklung niher einzutreten. Fur uns stellt sıch 1er un: heute VOT allem dıe rage
ach der Verbindlichkeit der VO der Kırche verkündeten Normen tür UuUNsSsSCeT (ze-
wIssen.

Lehramt und Gew1issen

Wır teılen dıe Überzeugung, da{fß Aufgabe der Kırche 1St, dıe Prinzipien der
sıttlıchen Ordnung, dıe Aaus dem Wesen des Menschen selbst hervorgehen, autor1ı-
tatıv erklären un bestätigen. „Doch, um die sıttliche Praxıs veht, Dr
nugen allgemeıne Prinzıpien nıcht, da sınd konkrete Weıisungen notwendig. Die
konkrete Sıtuation 1sSt jedoch nNıe 1Ur eın besonderer Fall innerhalb der unterhalb
eıner allgemeinen Regel Di1e konkrete Sıtuation beinhaltet immer auch eın Mehr
un: einen UÜberschuß gegenüber dem Allgemeinen. Deshalb lassen sıch auch ach
der tradıtionellen Lehre diıe konkreten Weısungen nıcht eintach abstrakt 4US den
allgemeinen Prinzıpien ableiten: S1E GEZEN vielmehr eın Urteıil ber die konkrete
Sıtuation VOTaUS, 1ın dıe hıneın die allgemeinen Prinzıpıen übersetzt werden mMus-
SCH.: Hıer tangen dıe Schwierigkeiten d mıt denen VO allem dıe Moraltheologie
un: auch die Pastoraltheologie gegenwärtıg schwer rıngen hat.“

IDA geht zunächst eıne dıfferenzierte Bestimmung der Verbindlichkeit
vDO  x Normen. Für die scholastische TIradıtion WAar CS eıne Selbstverständlich-
keıt, dafß den AUS allgemeinsten Prinzıpien abgeleiteten konkreten Verhaltensre-
geln nıcht mehr dıe gleiche unıverselle Geltung eıgnet W1€ den Prinzıpien selbst.
Mır 1St eın katholischer Moraltheologe bekannt, der die objektive Gültigkeit
sıttlıcher Normen bestreiten würde. ber objektive, iın unverzichtbaren Gütern
un Werten begründete Geltung IS keine absolute, das heiflßst bedingungslose Gelz
tung Sıttlıche Normen gelten 1m allgemeinen den für S1Ee gegebenen Bedin-
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SUNSCH, Sıe erhalten auch durch eıne lehramtliche Bestätigung und Verkündigung
keinen Absolutheıitscharakter, das heißsit, S1Ce werden dadurch nıcht bedin-
gungslos un: allen enkbaren Umständen geltenden Normen.

Wenn F Beıispiıel Germaın Grisez den Satz: „Die gewollte Tötung elINeEs
schuldıgen menschlichen Wesens 1St immer objektiv schwerwıegend verboten“
tür detinierbar hält, würde 1ıne teierliche Erklärung dieses Satzes selıne offen-
sıchtliche Bedingheıt keineswegs autheben. Keın ernsthafter Mensch wırd die
tundamentale Bedeutung dieses Satzes für eıne sıttliıche Ordnung bestreıiten. Seine
Anwendung 1sSt aber nıcht freı VO erheblichen „ Wenns“ un „Abers“ eıner kon-
kreten Sıtuation. Sonst hätten dıe deutschen Bischöfe als Lehramtsträger nıcht
klären können: AES o1bt Konfliktsituationen, 1in denen ach menschlichem Er-

7zwıschen dem Verlust des Lebens sowohl der Multter als auch des UuNSC-
borenen Kındes eınerseıts un dem Verlust 11UTE eınes menschlichen Lebens auf
der anderen Seıite entscheiden 1StFranz Böckle  gungen. Sie erhalten auch durch eine lehramtliche Bestätigung und Verkündigung  keinen Absolutheitscharakter, das heißt, sie werden dadurch nicht zu bedin-  gungslos und unter allen denkbaren Umständen geltenden Normen.  Wenn zum Beispiel Germain Grisez den Satz: „Die gewollte Tötung eines un-  schuldigen menschlichen Wesens ist immer objektiv schwerwiegend verboten“  für definierbar hält, so würde eine feierliche Erklärung dieses Satzes seine offen-  sichtliche Bedingheit keineswegs aufheben. Kein ernsthafter Mensch wird die  fundamentale Bedeutung dieses Satzes für eine sittliche Ordnung bestreiten. Seine  Anwendung ist aber nicht frei von erheblichen „Wenns“ und „Abers“ einer kon-  kreten Situation. Sonst hätten die deutschen Bischöfe als Lehramtsträger nicht er-  klären können: „Es gibt Konfliktsituationen, in denen nach menschlichem Er-  messen zwischen dem Verlust des Lebens sowohl der Mutter als auch des unge-  borenen Kindes einerseits und dem Verlust nur eines menschlichen Lebens auf  der anderen Seite zu entscheiden ıst ... Hier ist die sorgfältige Gewissensentschei-  dung des Arztes ın der konkreten Einzelsituation gefordert. Einer solchen Ent-  scheidung wird niemand die Achtung vorenthalten.“ !! Die übliche Unterschei-  dung von „direkter“ und „indirekter“ Tötung hebt die Bedingungen nicht auf, sie  ist vielmehr selbst Ausdruck der Kontingenz sittlicher Einsicht und Entschei-  dung.  Differenziert zu sehen ist auch der „kirchliche Gehorsam“ !2. Der Gehorsam,  den wir der kirchlichen Autorität schulden, darf nicht dem Gehorsam gegen Gott  „gleichgestellt“ werden. Der Papst und die Bischöfe sind für uns zwar Stellvertre-  ter Christi und damit Stellvertreter Gottes, aber dies besagt, sie seien eben Stell-  vertreter und üben ihr Amt als Menschen aus. Letztlich ist jede menschliche Au-  torität von Menschen verwaltete göttliche Autorität. Das gilt für die elterliche  und selbst für die staatliche Autorität (vgl. Röm 13,1). Insofern sind alle Autori-  tätsträger Stellvertreter Gottes. Auch der Hinweis, daß der kirchliche Gehorsam  ın besonderer Weise mit unserem Heil verbunden sei, ändert nichts an der Eigen-  art des zwischen Menschen üblichen Gehorsams. Der Gehorsam in Ehe und Fa-  milie ist nicht minder heilsbedeutsam. Kirchlicher Gehorsam ist darum zunächst  Gehorsam gegenüber menschlichen Autoritätsträgern, denen per se nicht mehr  Klugheit, Einsicht und Unfehlbarkeit zukommt als anderen. Eine Ausnahme ist  nur dann gegeben, wenn wir bei den Trägern des Lehramts in ganz bestimmten  Fällen mit Glaubensgewißheit auf den erfolgreichen Beistand des Heiligen Gei-  stes zählen können.  In seiner Ansprache an die amerikanischen Bischöfe vom 15. Oktober 1988 hat  der Papst daran erinnert, das Charısma der Unfehlbarkeit sei „nicht nur wirksam  [present] in den feierlichen Definitionen des Papstes oder ökumenischer Konzi-  lien, sondern auch im univeralen ordentlichen Lehramt“ . Dies ist klare Lehre  des Ersten und Zweiten Vatikanischen Konzils (DS 3011; Lum. Gent. 25). Aber  nun fügt der Papst hinzu: dieses ordentliche Lehramt könne „berechtigterw_eise  157Hıer 1St dıe sorgfältige Gewı1issensentschei-
dung des AÄArztes in der konkreten Einzelsituation gefordert. Eıner solchen Ent-
scheidung wırd nıemand dıe Achtung vorenthalten.‘ 11 Die übliche Unterschei-
dung VO  o „dırekter“ un:! „indırekter“ Tötung hebt die Bedingungen nıcht auf, S1Ee
1St vielmehr selbst Ausdruck der Kontingenz sıttlıcher Einsıicht un Entschei-
dung.

Dıitferenziert sehen 1St auch der „kırchliche Gehorsam“ L Der Gehorsam,
den WIr der kırchlichen Autorität schulden, dart nıcht dem Gehorsam >  ‚A CGott
„gleichgestellt“ werden. Der apst un: dıe Bischöfte sınd für unls ZW ar Stellvertre-
ter Christi un: damıt Stellvertreter Gottes, aber 1eSs besagt, S1e selen eben Stell-
vertkreier un ben ıhr Amt als Menschen au  ® Letztlich 1St jede menschliche Anı
Orıtät VO Menschen verwaltete yöttliche Autorität. Das oilt tür dıe elterliche
un selbst tür die staatlıche Autorität (vgl Röm 1331) Insotern sınd alle Autor1-
tatstrager Stellvertreter (Gsottes. uch der Hınweıs, da{fß der kıirchliche Gehorsam
ın besonderer Weıse mMI1t unserem eıl verbunden sel,; äÜndert nıchts der FKıgen-
ATT: des zwıschen Menschen üblıchen Gehorsams. Der Gehorsam 1ın Ehe un: Fa-
muıiılıe 1St nıcht mınder heilsbedeutsam. Kırchlicher Gehorsam 1St darum zunächst
Gehorsam gegenüber menschlıchen Autorıtätsträgern, denen PCI nıcht mehr
Klugheit, Einsıicht un: Untehlbarkeıit zukommt als anderen. 1ne Ausnahme 1St
L1LL1UTL annn gegeben, WCNN WIr be] den Jrägern des Lehramts iın gAaNZ bestimmten
Fällen mı1t Glaubensgewißheıit autf den ertfolgreichen Beıistand des Heılıgen Gei-
STES zählen können.

In seıner Ansprache dıe amerıkanıschen Bischöfe VO 15 Oktober 1988 hat
der Papst daran erınnert, das Charısma der Untehlbarkeit se1 „nıcht 1LUFr wırksam
/ present| 1ın den teierlichen Definitionen des Papstes der ökumenischer Konzi1-
lıen, sondern auch 1mM unıveralen ordentlichen Lehramt“ L Dıies 1ST klare Lehre
des Ersten un Zweıten Vatıkanischen Konzıls (DS SO11: Lum Gent. 23) ber
u fügt der Papst hıinzu: dieses ordentliche Lehramt könne „berechtigterw_eise
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truly] als der gewöhnlıche Ausdruck der Untehlbarkeit der Kırche gesehen WeTI-

den  Da Wenn INa  — das versteht, da{fß nıchts tejerlich dogmatısıert werden kann,
W AS nıcht breiter Überzeugung der Universalkirche entspricht, 1St 1€es allgemeıne
Lehre och 1€es trıtft 1LLUT den tormalen Aspekt. 1e] wıichtiger 1St doch die
terielle Eıngrenzung. Das Charısma der Untehlbarkeit 1St strikt eingegrenzt auf
den Bereich der Offenbarungswahrheit (Jea QUaC iın Verbo Del scr1pto vel tradıto
continentur SE tamquam divinıtus revelata credenda proponuntur” , 3014 L
Dies oilt auch für den Bereich der Moral, iınsotern sıch das Charısma der Untehl-
barkeıt 1Ur auf eıne unmıttelbar mı1t der Glaubenswahrheit verbundene praktı-
sche Einsicht bezieht L

ach all em, W AsSs weıter VOTN DESAQL wurde, ann der umstrıttene Punkt A4aUus

der Lehre VO umanae vıitae nıemals Gegenstand untehlbarer Lehrverkündıi-
un se1n. Es handelt sıch be1 den entsprechenden Aussagen authentische In-
terpretationen. Dazu schreıbt Walter Kasper treffend: „Der Gehorsam gegenüber
diesen Aussagen ann nıcht einfachhin der Glaubensgehorsam 1mM Sınn der ‚Fıdes
dıyına E1 catholica‘ se1n. Damıt werden solche Aussagen och längst nıcht 1ın den
Bereich des Unverbindlichen un: Beliebigen verwıesen. S1e sınd auch nıcht rein
dıiszıplinär. Es 1St VO Katholiken eın relig1ös bestimmtes inneres Eıngehen aut
solche Aussagen un: eın Mitgehen gefordert, welches zeistige un sıttliche Mıt-
verantwortung einschliefßt. Dafiß dabe1 der einzelne Chhriıst ach reiflicher Prüfung
selnes Gewılssens auch eınem VO kırchlichen Lehramt 1bweichenden Urteil
kommen kann, entspricht bester theologischer Tradition.“ Ich habe diesem ir
teı] nıchts Weıteres hınzuzufügen.

Schliefßlich och eın Wort ZUrTr Aufgabe der Theologıe. Solidarıtät mı1t der Kır-
che erschöpft sıch nıcht iın eiınem blinden Gehorsam. Guter theologischer Be-
oriffsbestimmung entsprechend steht es be] allen nıcht untehlbaren AÄußerungen
grundsätzlıch der Theologie Z dıe Reformabilität oder Relativität dieser Aussa-
SCH durch den iInwe1ls auf dıe Schrift un: die Tradıtion darzulegen. Wenn der
Papst iın Ausübung seiıner unbestrittenen Vollmacht eiıner umstrıttenen Lehre
letzte Verbindlichkeit verleihen wıll, ann mu A AGX cathedra“ sprechen oder
ein Konzıl einberuften.

Dıie ehramtliche Verkündigung schafft sıch 1Ur eın tormales Gewicht. Eın
theologischer Beweıs hat auch für den Lehramtsträger objektive Gültigkeit. Die-
SC Sachverhalt wırd aber schlecht Rechnung getragen, WECNN dıe Theologie als
solche regıiert wırd, das heılst, WCNN ın ıhr nıcht die theologischen Argumente
einschliefßlich wahren Gewichts lehramtlicher Außerungen mafßgeblich sınd,
sondern Außerungen, die Gehorsam verlangen. Gehorsam 1sSt nıcht eın Begriff
der Erkenntnisebene. Vorschriften un: Verbote sınd eın gee1gnetes Mıttel,
1n eıne theologische Diskussion einzugreıfen. Selbstverständlich mMuUu das Lehr-
am  — nıcht DaSSıv zusehen, bıs eıne Aäresıe perfekt ausgebildet 1St, darf und soll
auch ın die theologische Diskussion eingreıfen. Der sachgemäfße Eıngriff 1St 2n
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1aber das theologische Argument, nıcht das Verbot. Eın zwıngendes Argument
macht eın Verbot meılst überflüssıg, eınem Verbot ohne zwıngendes Argument
tehlt aber möglicherweise dıe moralısche Legıitimatıon. Dıies 1n aller Deutlichkeit
aufzuzeigen, heißt nıcht, dıe Autorität 1ın der Kırche auch ın Sachen der Moral
eintachhıin in rage stellen, S1Ee Sa bekämpfen. Wohl 1aber hat dıe Theologie
un der Theologe, gerade WENN GT im Auftrag dieser Autorität orscht un: lehrt,;
die ındıspensable Verpflichtung, ıhr konstruktiv kritisch 7 dienen, besonders,
1n S1E 1n Getahr 1St, inner- W1€ außerkirchlich unglaubwürdig D werden.

Wır haben ZuUur kırchenpolitischen Dımension moraltheologischer Auseıilnander-
SCIZUNSCN Zzwel Fragen gestellt: Steht, WEeTLr dıe Zuspitzung der Lehre VO Hn

vıtae einem ohne jede denkbare Ausnahme gültıgen Verbot als einer A4aUuUs
dem Glauben abgeleiteten Wahrheit ın EFrage stellt, 1im Dunkel des Irrtums? Die
klare AÄAntwort heißt Nein. ılt die VO den Biıschöfen ın gew1ssenhafter Inter-
pretatıon der tradıtionellen Lehre VO Gewiı1issen erlassene Königsteiner Erklä-
TunNng immer noch? Klare Antwort: Ja

NM  NGE

Wıderspricht Kontrazeption (sottes Heılıgkeit? Dıie Papstansprache A] dıe Teilnehmer des Moraltheologenkon-
SICS55CS VO] 1{14 November 1988, ıIn Herder Korrespondenz 43 1989) A Ar A Ebd

Vgl Neumann, Wıe natürlıch 1ST die „natürlıche Familien-Planung“?, ın Gynäkologe (1989) Z 1—-6. Neu-
[114A71M berichtet ber eıne Untersuchung VO) Hahlweg Un Klann, die ınter Federführung der katholischen
Bundesarbeitsgemeinschaft tür Beratung (Bonn) zwischen 955 unı 087 „Psychologische Aspekte der NFP-Praxıs“
untersucht haben Befragt wurden ausschliefßlich hochmotivierte NFP-Anwender In eıner Praä-Messung (515 Frauen,
140 Männer) und i Monate spater mıttels eınes 5SO$. Nachfragebogens (110 Frauen und 75 Männer). Durch diıesen

ogen sollte eiıne NFP-Beurteilung statttinden. Dabe!: erklären sıch dıe Teilnehmerinnen überwiegend befriedigt
ber dıe Methode, 1aber 54 E VON ıhnen geben d} dafß S1C auch In den Abstinenztagen sexuelle Kontakte hatten, WO-
beı S1C Verhütungsmafsnahmen, VOT allem (Oo1tus interruptus, praktizierten.

Beschlüsse der Vollversammlung der (GGemeimsamen Synode der Bıstümer In der Bundesrepublik Deutschland. Oft-
tizielle Gesamtausg. (Freiburg 435, Anm. Vgl Anm

Honnetelder, Gewissen und personale Identität, ıIn Gewiıssensbildung heute, hrsg. Arbeitskreis kath Schulen
In treier Trägerschaft ın der Bundesrepublıik Deutschland, Materıalıen (Bonn 24 —38, SAF A

Vgl Ansprache Papst Joh Pauls amerıkanısche Bischöte 15 10 1988, ın L’Osservatore Komano,
16 10 195855, Honnetelder, A, 55 Stachel, Miıeth, „Ethisch andeln lernen“ (Zürıich
10 Kasper, dıe bleibende Herausforderung durch das IL Vatiıkanısche Konzil. Zur ermeneutık der Konzilsaus-
5 1n : Die Weltr $ür IMNOTSCH. Ethische Herausforderungen 1M Anspruch der Zukunft, hrsg. Hunold u

Kortt (München 413-—425, 427 Zur Novellierung des 218 (Dıie DE Bıschöfe, Nr. /, Maı
Vgl Müller, Das Problem VO: Betehl und Gehorsam 1M Leben der Kırche (Eınsıedeln 964).' Vgl Anm

14 „Zwischen dem ‚LaMqUam dıyınıtus credenda'‘ der Konstitution ‚Deı tiılıus und dem ‚Lamquam detinitive tenden-
da‘ VOnNn ‚Lumen gentium‘ x1bt 6S ın der Sache keinen Unterschied. Denn W1E schon Iın der Detinition der Untehlbar-
eıt des Papstes (docrinam de tide vel morıbus aAb unıversa Ecclesıa tenendam detinıiıt: DS ezieht sıch das
‚definıitive tenere‘ auf den In der Kırche testgehaltenen Glauben selbst“ ( Klınger, Dıie Untehlbarkeit des ordentli-
chen Lehramts, In: Zum Problem Untehlbarkeit, hrsg. Rahner, Freiburg STA DITE
15 In „Lumen gentium“ wırd ausdrücklıch SCSAQL, das Lehramt habe „tiıdem credendam eit orıbus applicandam
praedicare“ (Nr. 25) uch der 1NWweIls „SanNncCLe custodıiendum“ (sc deposıtum) könnte höchstens dahingehend 4US-

gelegt werden, dafß sıttlıche Wahrheıten, die sıch als unmıttelbare un! notwendige Voraussetzung der Folge einer
Glaubenswahrheit erweısen, mıiıt einzubeziehen sınd 16 423
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